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1. EINLEITT]NG

Beim Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments ist eine sehr große Za}dvonPetitionen

und Untersttitzungsschreiben eingegangen, die angeblich diskriminierende und willkürliche

Maßnahmen von Instanzen der Kinder-'und Jugendhilfe in bestimmten Mitgliedstaaten und

insbesondere der Jugendämter in Deutschland betreffen. Letüere stehen im Mittelpunkt

unserer Ausführungen.'

Diese Petitionen lassen sich besonders schwer beurteilen, weil jeder einzelne Fall größtes

Fingerspitzengefühl erfordert. Selbst wenn ganz konkrete Vorwürfe erhoben werden, kann der

Ausschuss aufgrund mangelnder Inforniationen von anderen Beteiligten keine absoluten

Schlussfolgerungen ziehen. Von größter Wichtigkeit ist daher für alle Petenten die

Erkenntnis, dass der Petitionsausschuss kein Ersatz flir die zuständigen Rechtsprechungs- und

Normenkontrollorgane sein kann. Er kann auch den Umfang des von den Petenten

dargelegten Problems nicht genau einschätzen und daher nicht von einem systembedingten

Versagen sprechen. Andererseits ist festzuhalten, dass die Arbeitsweise der Jugendämter

tatsächlich von vielen europiüschen Bürgern mit großer Sorge betrachtet wird und dass sich

daher die zuständigen Behörden auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebene - darunter

auch die zuständigen Bundestagsausschüsse - dringend mit dieser Thematik
auseinandersetzen müs sen.

Der Petitionsausschuss befasst sich entsprechend seiner Geschäftsordnung mit

Angelegenheiten, die in die Tätigkeitsbereiche der Europäischen Union fallen. Seine

Zuständigkeiten beziehen sich daher auf die Bestimmungen des Verhags, die die Grundrechte

der Bürger Europas betreffen, auf mögliche Fiille von Diskriminierung aus Gründen der

Nationalität, Herkunft oder Sprache und auf die Auslegung der Anwendung von EU-

Rechtsakten durch die einzelstaatlichen Behörden. Dabei ist stets zu beachten, dass allein der

Europäische Gerichtshof befugt ist, in diesen Angelegenheiten verbindliche Entscheidungen

über die Auslegwrg des Gemeinschaftsrechts zu treffen.

Ferner muss der Petitionsausschuss berücksichtigen, dass sich die Petenten zum Teil deshalb

in so gtoßer Züil an ihn gewandt haben, weil sie von den zuständigen deutschen Behörden

keine zufriedenstellenden Erklärungen erhielten. Nur in einem der Fälle, die der Ausschuss

bisher bearbeitet hat, sprachen die zustlindigen deutschen Behörden dem Petenten eine

ftirmliche Entschuldigung wegen diskriminierender Maßnahmen gegen sein Kind aus.

Unterschiedliche Kategorien von Petitionen

Die Petenten haben sich teils einzeln an den Ausschuss gewandt und teils durch ihre

Unterschrift organisierte Kampagnen unterstützt, bei denen oft vehemente Proteste gegen das

System der Jugendlimter vorgebracht werden.

Eine große Gruppe von Petitionen betrifft präzise und spezifische Vorwärfe gegen die

t Im Jahre 2008 gingen 34 neue Petitionen ein, die die Jugendämter betafen. Darüber hinaus erhielt der
Ausschuss jedoch seit 2006 neben Einzelpetitionen auch Hunderte von Schreiben zu konkreten Fällen, die er
7rpar zrr Kennbris genommen hat, auf die er aber aus Verfahrensgründen aish singehen konnte. Daraus ergibt
sich die Bedeutung des vorliegenden Dokuments.
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deutschen Behörden wegen Diskriminienrng nichtdeutscher Eltern aus geschiedenen

binationalen Ehen beim begleiteten Umgang mit ihren Kindern. Die Petenten erklären, dass

sich das Problem der Diskriminierung aus den üblichen Verfahren der Jugendämter ergibt, die

es für nichtdeutsche Eltern schwierig oder gar unmöglich machen, den Kontalt zum Kind zu

halten. Von Petenten, denen lediglich ein begleiteter Umgang gewtihrt wurde, wird besonders

heftig kritisiert, dass die anwesenden Vertreter des Jugendamts bei den Treffen mit den

Kindern regelmäßig darüber wachen, dass das Elternteil mit dem Kind Deutsch spricht- Wenn

der Umgangsbegleiter die von Elternteil und Kind gesprochene Sprache nicht versteht, wird

das Gespräch unterbrochen und,der Vater oder die Mutter zum Gehen aufgefordert. Den

eingegangenen Petitionen nach zu urteilen tritt eine solche Diskriminierung besonders dann

auf, wenn ein Elternteil Potnisch spricht, obwohl es in zahlreichen Fällen auch um

Französisch und andere Sprachen geht.

Eine zweite Gruppe von Petitionen betrifft Fälle, in denen Kinder auf Beschluss des

Jugendamtes von den Eltern getrennt wurden, weil diese angeblich physisch oder psychisch

nicht in der Lage sind, die Verantwortung für die Erziehung zu übernehmen. Natürlich kann

ein parlamentarischer Ausschuss weder die betreffenden Vorwtirfe verifizieren noch die

psycho lo gischen oder p sycho sozialen Be gründungen für die betreffende Entscheidung

nachprüfen. Er kann lediglich feststellen, dass in den Fällen, in denen die Petenten die

Begründungen anfochten, in Deutschland offenbar keine Lösung auf dem normalen

Verfahrensweg herbeigeführt werden korurte.

Die dritte und größte Gruppe von Petitionen betrifft verschiedene Prahiken der Jugendämter,

die nach Meinung der Petenten immer wieder gegen die Europäische
Menschenrechtskonvention und gegen die EU-Prinzipien der Achtung der Grundrechte und

der Rechte des Kindes verstoßen, weshalb die Petenten das Europäische Parlament ersuchen,

einzugreifen und für die Abschaffung der Jugendämter zu sorgen.

Der Petitionsausschuss hat diese Petitionen mehrmals gemeinsam mit den Petenten sowie mit

Vertretem der Europäischen Kommission und der deutschen Behörden erörtert. Arn2z.März

2007 traf sich eine Delegation des Petitionsausschusses, die von einigen Petenten begleitet

wurde, mit Vertretern der deutschen Behörden in Berlin, darunter mit Dr. Reinhard Wiesner

vom Bundesministerium für Familie, Senioten, Frauen und Jugend sowie Andreas Hilliger

vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg.Letrtete räumten

ein, dass gewisse Unzulänglichkeiten bei einigen komplizierten Einzelftillen nicht

auszuschließen seien. Dieses Problem werde nun von den Landesregierungen durch eine

Verbesserung der Ausbiidung der Bea:nten angegangen'

Bei dem Treffen mit dem Petitionsausschuss an7. Juni 2007 gaben die deutschen Behörden

im Beisein von Petenten weitere Erläuterungerrrnihrem Standpunkt. Gila Schindler vom

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstrich die Integrität des

deutschen Familienrechtssystems in Bezug auf die Rechte der Kinder und der Eltem

urabh?ingig von deren Nationalität, erkannte jedoch an, dass in einigen von den Petenten

vorgebrachten Fällen die Beamten der Jugendämter einen Mangel an Professionalität

erkennen ließen.

Der Vertreter der Europäischen Kommission erklärte bei dieser Zusammenlcunft, dass es sich

um eine komplexe Frage des nationalen Rechts mit potenzieller europäischer Dimension
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